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Vorwort

Das anwaltliche Berufsfeld unterliegt zurzeit einem tiefgreifenden Wandel. Digi-
tale Lösungen ersetzen mehr und mehr klassische anwaltliche Rechtsdienstleis-
tungen. Umso dringender ist es, sich mit der Frage zu beschäftigen, welche Aus-
wirkungen das Anwaltsmonopol in Zeiten von Legal Tech hat. Angesichts der 
zunehmenden globalen Vernetzung in einer digitalen Welt unternimmt die vorlie-
gende Arbeit dabei den Versuch, das Anwaltsmonopol im Rahmen von Legal 
Tech nicht nur aus einer nationalen, sondern auch aus einer europäischen bzw. 
internationalen Perspektive zu betrachten.

Meinem Doktorvater, Prof. Dr. Anatol Dutta, danke ich für die Anregung zur 
Bearbeitung des spannenden Themenbereichs „Legal Tech“ und für die Betreu-
ung während der Dissertationszeit. Ebenso möchte ich mich für die Möglichkeit 
bedanken, über mehrere Jahre am Lehrstuhl Einblick in die juristische For - 
schung gewinnen zu dürfen. Herrn Privatdozent Dr. Martin Fries danke ich für 
die zügige und fundierte Anfertigung des Zweitgutachtens. 

Für die wertvolle Kritik bei der Erstellung der Doktorarbeit bedanke ich mich bei 
Hao-Hao Wu. Ein großes Dankeschön richtet sich an meine Freundin Carolina 
Hauf für die stete Unterstützung. Ganz besonders möchte ich meinen Eltern dan-
ken, die mich in all den langen Jahren der juristischen Ausbildung immer uner-
müdlich unterstützt haben. Ihnen widme ich diese Arbeit.

München, im Mai 2021 Bernhard Brechmann
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A. Einleitung

I. Einführung in die Problemstellung

Kaum ein Begriff sorgt zurzeit in der juristischen Welt für so viel Furore wie der 
Begriff „Legal Tech“. Nachdem zunächst nur vereinzelt auf den potentiell dra-
matischen Einfluss von Legal Tech auf die juristische Tätigkeit in Büchern mit 
Titeln wie „The End of Lawyers“1 oder „The Future of Law“2 hingewiesen wur-
de, ist die Debatte um den Umgang mit Legal Tech inzwischen im Zentrum des 
juristischen Diskurses angekommen. Davon zeugt sowohl die Vielzahl an Auf-
sätzen und Beiträgen als auch die immer größer werdende Zahl an Podiumsdis-
kussionen und sonstigen Veranstaltungen, die sich allesamt dem Thema „Legal 
Tech“ widmen.3 Besonders hervorzuheben ist dabei das Jahrestreffen der deut-
schen Anwaltschaft zum 68. Deutschen Anwaltstag im Jahr 2017, das vollständig 
unter dem Motto „Innovation und Legal Tech“ stand.4

Als einer der zentralen Problempunkte in diesem Diskurs hat sich in den letz-
ten Jahren die Frage herauskristallisiert, ob Rechtsdienstleistungen im Rahmen 
eines Anwaltsmonopols allein Rechtsanwälten vorbehalten sein sollten, oder ob 

1 Susskind, The End of Lawyers, 2008.
2 Susskind, The Future of Law, 1987.
3 Vgl. auszugsweise allein für das Jahr 2020 Fries, NJW 2020, 193; Wußler, DRiZ 2020, 8; 

Wessels, MMR 2020, 59; Hartung, AnwBl 2020, 35; Hufeld et al., AnwBl Online 2020, 28; 
Deckenbrock, DB 2020, 321; Meul/Morschhäuser, CR 2020, 101; Henssler, BRAK-Mitt. 
2020, 6; Guckelberger/Starosta, DRiZ 2020, 22; Günther/Gruppe, K&R 2020, 173; Römer-
mann, VuR 2020, 43; Rebehn, DRiZ 2020, 83; Kleine-Cosack, AnwBl 2020, 88; Günther/
Gruppe, MMR 2020, 145; Klimsch, AnwBl 2020, 145; v. Lewinski, AnwBl 2020, 147; Plog, 
AnwBl 2020, 146; Henssler, AnwBl 2020, 154; Kilian, AnwBl 2020, 157; Deckenbrock, 
 AnwBl Online 2020, 178; Remmertz, AnwBl Online 2020, 186; Pieronczyik, AnwBl Online 
2020, 193; Islam, AnwBl Online 2020, 202; Prütting, AnwBl Online 2020, 205; Riechert,  
AnwBl 2020, 168; Hellwig, AnwBl Online 2020, 260; Widder, AnwBl 2020, 224; Römermann, 
AnwBl Online 2020, 273; Prütting, ZIP 2020, 49; Günther, GRUR-Prax 2020, 96; Hähnchen/
Schrader/Weiler/Wischmeyer, JuS 2020, 625. Im Hinblick auf Veranstaltungen zum Thema 
Legal Tech ist beispielsweise die vom Institut für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln in 
Kooperation mit dem Anwaltsblatt veranstaltete Tagung zum Thema „Legal-Tech-Dienstleis-
tungen – Chancen und Risiken für den Anwaltsberuf“ am 22. November 2019 zu nennen.

4 Vgl. den Überblick über den 68. Deutschen Anwaltstag bei AnwBl 2017, 750 ff.
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auch nicht-anwaltliche Legal Tech-Anbieter auf dem juristischen Rechtsdienst-
leistungsmarkt auftreten dürfen. Angesichts der hohen Anforderungen an die 
Ausbildung eines Rechtsanwalts sowie der vielfältigen berufsrechtlichen Ein-
schränkungen, denen ein Rechtsanwalt unterliegt, verfügen viele der neu auf den 
Markt tretenden Legal Tech-Anbieter nämlich nicht über eine Anwaltszulassung. 
Stattdessen ist oftmals die Registrierung als Inkassodienstleister anzutreffen.5 
Vorläufiger Höhepunkt in dieser Debatte war das Urteil des BGH vom 27. No-
vember 2019, in dem zumindest Inkassodienstleistern ein sehr weitgehender Tä-
tigkeitsbereich zugesprochen wurde.6

Ein Aspekt, der aber bisher eher nur am Rande erörtert wurde, ist der Blick in 
andere Rechtsordnungen. Denn selbst in Europa gibt es eine Reihe von Rechts-
ordnungen wie beispielsweise Schweden, die für Rechtsdienstleistungen kein 
Anwaltsmonopol kennen und in denen jedermann – auch unter Einsatz von Legal 
Tech – rechtsdienstleistend tätig sein kann.7 Gerade mit Blick auf die regelmäßig 
grenzüberschreitende Tätigkeit von Legal Tech-Anbietern in Kombination mit 
den unionsrechtlichen Grundfreiheiten können diese unterschiedlichen Rege-
lungsregime auch im deutschen Recht gravierende Auswirkungen haben.

II. Das Thema und seine Abgrenzung

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen daher vor allem zwei Fragen. Zum einen soll 
im Folgenden untersucht werden, welchen Anforderungen die Erbringung von 
Rechtsdienstleistungen durch nicht-anwaltliche Legal Tech-Anbieter unterliegen 
sollte. Zum anderen stellt sich die Frage, ob die Anwendbarkeit der nationalen 
Regelungen zur Zulässigkeit von derartigen Rechtsdienstleistungen im deut-
schen Recht durch den Rückgriff auf ausländische Rechtsordnungen einge-
schränkt werden kann.

Im Hinblick auf die große Bandbreite des Themas sind für die nachfolgende 
Arbeit vor allem zwei Beschränkungen vorzunehmen. Erstens soll sich die 
 Untersuchung allein mit den Vorschriften zur Zulässigkeit von Rechtsdienstleis-
tungen durch nicht-anwaltliche Legal Tech-Anbieter beschäftigen. Nicht einge-
gangen werden soll hingegen auf die berufsrechtlichen Vorschriften für Rechts-
anwälte und deren Implikationen für den Einsatz von Legal Tech durch Rechts-

5 S.u. D.II.3.d) im Detail zu den Befugnissen eines Inkassodienstleisters gem. §  10 Abs.  1 
S.  1 Nr.  1 RDG.

6 BGH, Urt. vom 27. November 2019 – VIII ZR 285/18, NJW 2020, 208.
7 S.u. E.I.2.c) im Detail zu der Zulässigkeit von Rechtsdienstleistungen durch nicht-anwalt-

liche Legal Tech-Anbieter in Schweden.
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anwälte.8 Zweitens sollen zwar auch die Auswirkungen des Einsatzes von Legal 
Tech auf die Zulässigkeit von Rechtsdienstleistungen untersucht werden. Allge-
meine Fragen der Regulierung von Technologien wie beispielsweise Haftungs-
fragen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz werden allerdings im Folgenden 
nicht betrachtet.9

In methodischer Hinsicht ist zuletzt darauf hinzuweisen, dass sich die vorlie-
gende Arbeit an allen Stellen, an denen auf ausländische Rechtsordnungen ein-
gegangen wird, auf die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten der EU, der USA, 
England, Schweiz und Singapur konzentriert. Grund für die Einbeziehung der 
Rechtsordnungen aller Mitgliedstaaten der EU sowie der Schweiz ist, dass sich 
die Frage nach den Grenzen der Anwendbarkeit der inländischen Rechtsvor-
schriften gerade im Hinblick auf diese Rechtsordnungen aufgrund des Einflusses 
der unionsrechtlichen Grundfreiheiten besonders akut stellt. Der Blick in die 
Rechtsordnungen von Singapur, England und der USA dient dazu, dieses Bild zu 
komplementieren.

III. Gang der Untersuchung

Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Klärung von Begrifflichkeiten (B.). Im 
Vordergrund steht dabei die genauere Aufschlüsselung und Definition des Phä-
nomens „Legal Tech“. Im folgenden Kapitel C. der Arbeit wird untersucht, wel-
ches Regelungsmodell für die Zulässigkeit von Rechtsdienstleistungen durch 
nicht-anwaltliche Legal Tech-Anbieter vorzugswürdig ist. Im Anschluss daran 
ist der Frage nachzugehen, inwiefern die Vorschriften zur Zulässigkeit von 
Rechtsdienstleistungen durch nicht-anwaltliche Legal Tech-Anbieter im deut-
schen Recht mit dem als vorzugswürdig festgestellten Regelungsmodell überein-
stimmen (D.). In einem nächsten Schritt ist zu untersuchen, inwieweit nicht nur 
die Anwendbarkeit der geltenden Regelungen im deutschen Recht zur Zulässig-
keit von derartigen Rechtsdienstleistungen (E), sondern auch eine Umsetzung 
des vorzugswürdigen Regelungsmodells im deutschen Recht de lege ferenda (F.) 
durch den Rückgriff auf ausländische Rechtsordnungen eingeschränkt werden 

8 Vgl. zu dem Rechtsrahmen für den Rechtsanwalt in der Informationsgesellschaft Leeb, 
Digitalisierung, Legal Technology und Innovation, 2019, S.  71 ff. m. w. N.; Abschlussbericht 
der Länderarbeitsgruppe, Legal Tech: Herausforderung für die Justiz, 2019, S.  13 ff.; s. ferner 
zu den Auswirkungen von Legal Tech auf den Bereich der Rechtspflege Fries, RW 2018, 414.

9 Vgl. zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz Wischmeyer/Rademacher (Hrsg.), Re-
gulating artificial intelligence, 2020; Martini, Blackbox Algorithmus – Grundfragen einer Re-
gulierung Künstlicher Intelligenz, 2019; Wischmeyer, AöR 143 (2018), 1 ff.; Scherer, Harvard 
Journal of Law & Technology, Vol.  29 Nr.  2 (2016), 353 ff. 
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kann. Vor dem Hintergrund dieses beschränkten Regelungspotentials von natio-
nalen Vorschriften, ist abschließend auf die Notwendigkeit einer unionsrechtli-
chen, harmonisierenden Regelung der Zulässigkeit von Rechtsdienstleistungen 
durch nicht-anwaltliche Legal Tech-Anbieter einzugehen (G.).



B. Begriffsbestimmungen

Bevor in die rechtliche Analyse und Untersuchung der Zulässigkeit von Rechts-
dienstleistungen durch nicht-anwaltliche Legal Tech-Anbieter eingetreten wer-
den kann, müssen in einem ersten Schritt mehrere Begrifflichkeiten definiert 
werden. Zentral für den weiteren Fortgang der Arbeit ist vor allem die Definition 
des schillernden Phänomens „Legal Tech“ (I.). Daneben bedürfen auch der Be-
griff des „Rechtsanwalts“ (II.), das Begriffspaar der „gerichtlichen“ Rechts-
dienstleistung und der „außergerichtlichen“ Rechtsdienstleistung (III.) sowie der 
Begriff des „Anwaltsmonopols“ (IV) einer genaueren Begriffsbestimmung.

I. Legal Tech

1. Vorschläge für eine umfassende Definitionsformel

Für die Ermittlung einer Definition, die alle Facetten von Legal Tech abbildet, 
bietet sich als Ausgangspunkt die zugrundeliegende Wortkombination von „Le-
gal“ und „Technology“ an, die auf die Anwendung von Technologie im Bereich 
des Rechts verweist.1 An dieser Wortkombination wird bereits deutlich, dass der 
Begriff „Legal Tech“ nicht deckungsgleich ist mit dem Begriff der „Rechtsinfor-
matik“, der über den Bereich der „Technik im Recht“2 hinaus auch das IT-Recht 
und das Datenschutzrecht umfasst.3

In der Wissenschaft sind stattdessen eine Vielzahl neuer Definitionen für den 
Begriff „Legal Tech“ vorgeschlagen worden. Fries etwa versteht unter Legal 
Tech die „Anwendung moderner Informationstechnologie in der juristischen Ar-
beit“.4 In ähnlicher Weise definiert Buchholtz den Begriff „Legal Tech“ als „Ver-

1 Zu dieser Wortlautauslegung s. Prior, ZAP 2017, 575 (575).
2 Zu dem Begriff s. Kuhlmann, Interview mit Michael Grupp, in: Legal Tech Blog vom  

4. Januar 2018; vgl. die Beispiele bei Bund, Einführung in die Rechtsinformatik, 1991, S.  11 f.
3 Zum Begriff der „Rechtsinformatik“ s. Schweighofer/Geist/Heindl/Szücs, Vorwort, in: 

Schweighofer/Geist/Heindl/Szücs (Hrsg.), Komplexitätsgrenzen der Rechtsinformatik, 2011, 
S.  11; vgl. Forstmoser, Rechtsinformatik, in: Bauknecht/Forstmoser/Zehnder (Hrsg.), Recht-
sinformatik: Bedürfnisse und Möglichkeiten, 1984, S.  3.

4 Fries, NJW 2016, 2860 in Fn.  32.
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wendung algorithmenbasierter Technologien bei der Rechtsanwendung“.5 Beck 
wiederum schlägt die Definition „Erstreckung der Digitalisierung auf den Be-
reich der Rechtspraxis“6 als Begriffsbestimmung für Legal Tech vor.7

Diese Definitionen mögen zwar allesamt die immer weiter zunehmende Band-
breite von Legal Tech begrifflich umfassen, das sich in der Praxis als ein „inho-
mogenes Gemenge an Produkten und Geschäftsmodellen“8 darstellt. Für eine 
genauere Analyse von Legal Tech als Rechtsdienstleistung sind sie aber gerade 
aufgrund dieser zugrundeliegenden Inhomogenität zu weit gefasst.9 

2. Differenzierende Ansätze zur Definition von Legal Tech

Anstatt einer umfassenden Definition bietet es sich daher an, den Begriff „Legal 
Tech“ differenzierter zu betrachten.10 Zentrales Kriterium für die nähere Bestim-
mung des Begriffs „Legal Tech“ sollte dabei neben einer hinreichenden Trenn-
schärfe vor allem die Frage sein, ob der Begriffsinhalt für die Beurteilung der 
Zulässigkeit von Rechtsdienstleistungen durch nicht-anwaltliche Legal Tech-An-
bieter weiterführend ist. Ein besonderes Regelungsbedürfnis für die Zulässigkeit 
von Rechtsdienstleistungen durch nicht-anwaltliche Legal Tech-Anbieter kann 
dabei nur bestehen, wenn der Begriff „Legal Tech“ so gefasst wird, dass die hie-
runter fallenden Anwendungen geeignet sind, die Gewährleistung des Schutzes 
der Rechtssuchenden, den Schutz der geordneten Rechtspflege sowie des Rechts-
guts „Recht“ zu tangieren.11

a) Produktbezogene Differenzierung

Als erstes besteht die Möglichkeit, Legal Tech produktbezogen zu kategorisieren. 
Der CodeX Techindex unterteilt etwa die bestehende Legal Tech-Landschaft in

5 Buchholtz, JuS 2017, 955.
6 Beck, DÖV 2019, 648 (649).
7 Vgl. zu weiteren Definitionen etwa Bues, https://legal-tech-blog.de/was-ist-legal-tech 

(Stand: 8.3.2021); Wagner, Legal Tech und Legal Robots, 2018, S.  1; a. A. Grupp, AnwBl 
2014, 660, dem zufolge Legal Tech nicht fest definiert ist und „Sammelbecken jeglicher juris-
tisch nutzbarer Software“ ist.

8 Podmoglinij/Timmermann, AnwBl Online 2019, 436.
9 Ebenso kritisiert Hellwig, AnwBl 2018, 908 den Sinn der Bemühung um eine Definition 

von Legal Tech als nicht inhaltlich weiterführend; s. auch die Kritik bei Hähnchen/Bommel, JZ 
2018, 334 (335); Grupp, AnwBl 2014, 660; vgl. Lewinski, BRAK-Mitt. 2020, 68.

10 S. zum Folgenden die Übersichtsdarstellungen bei Podmoglinij/Timmermann, AnwBl 
Online 2019, 436 ff.; Wagner, Legal Tech und Legal Robots, 2018, S.  6 ff.; Leeb, Digitalisie-
rung, Legal Technology und Innovation, 2019, S.  50 ff.

11 S. sogleich unten C.I. im Detail zu diesen Schutzzwecken.
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die neun Produktkategorien „Legal Research“, „Legal Education“, „Online Dis-
pute Resolution“, „E-Discovery“, „Analytics“, „Compliance“, „Marketplace“, 
„Document Automation“ und „Practice Management“.12 Die Auflistung von Le-
gal Tech-Unternehmen im deutschen Markt durch Tobschall nennt hingegen zum 
Beispiel „Databases“ und „Legal Process Outsourcing“ als Produktkategorien.13

Diese verschiedenen Produktkategorien spiegeln zwar einerseits die Vielfalt 
der Legal Tech-Landschaft wider. Andererseits ist es bereits schwierig, sich für 
die bestehenden Legal Tech-Anwendungen auf eine einheitliche, produktbezo-
gene Einteilung zu einigen. Der Markt für Legal Tech ist noch dazu einem kons-
tanten Wandel unterworfen. So sehr daher eine produktbezogene Differenzie-
rung für den einzelnen Anwender interessant sein mag, für eine tiefergehende 
Analyse von Legal Tech ist sie nicht geeignet.

b) Differenzierung nach Themenbereichen

Ebenfalls nur bedingt hilfreich für die Untersuchung der Zulässigkeit von 
Rechtsdienstleistungen durch nicht-anwaltliche Legal Tech-Anbieter ist die Dif-
ferenzierung von Legal Tech-Anwendungen nach den zugrundeliegenden The-
menbereichen wie etwa „Künstliche Intelligenz“14 oder der „Blockchain“15. 
Denn nur, weil eine Künstliche Intelligenz oder eine Blockchain eingesetzt wird, 
muss dies nicht zwangsläufig zur Folge haben, dass die oben genannten 
Schutzzwecke tangiert werden.

12 Der CodeX Techindex des CodeX Center for Legal Informatics an der Stanford Univer-
sity führt 1254 Unternehmen auf, die global im Legal Tech Bereich aktiv sind. Der Index ist 
aufrufbar unter: https://techindex.law.stanford.edu/ (Stand: 8.3.2021).

13 https://tobschall.de/legaltech/ (Stand: 8.3.2021).
14 Vgl. etwa Herberger, NJW 2018, 2825. Unter dem Begriff der „Künstlichen Intelligenz“ 

sind Systeme mit einem „intelligenten“ Verhalten zu verstehen, die ihre Umgebung analysieren 
und mit einem gewissen Grad an Autonomie handeln, um bestimmte Ziele zu erreichen, Euro-
päische Kommission, Künstliche Intelligenz für Europa, Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, COM(2018) 237 final, S.  1; vgl. Europäi-
sche Kommission, White Paper on Artificial Intelligence – A European Approach to Excellence 
and Trust, COM(2020) 65 final, S.  16.

15 Bei der „Blockchain“ handelt es sich um eine besonders sichere, virtuelle Datenbank-
struktur, die in chronologischer Reihenfolge und im Idealfall fälschungssicher sowie dezentral 
über Transaktionen und Rechtszuordnungen Buch führt, Paulus, JuS 2019, 1049. Zur „Block-
chain“ als Themenbereich von Legal Tech s. etwa Corrales/Fenwick/Haapio, Digital Techno-
logies, Legal Design and the Future of the Legal Profession, in: Corrales/Fenwick/Haapio 
(Hrsg.), Legal Tech, Smart Contracts and Blockchain, 2019, S.  2.
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c) Differenzierung anhand des Disruptionspotentials sowie des  
technologischen Entwicklungsgrads einer Anwendung

Goodenough schlägt wiederum eine Einteilung von Legal Tech-Anwendungen 
anhand ihres Disruptionspotentials vor.16 Goodenough teilt hierfür die Legal 
Tech-Anwendungen in drei Kategorien ein, die er als Legal Tech 1.0, Legal Tech 
2.0 und Legal Tech 3.0 bezeichnet. Legal Tech 1.0 hat dieser Einteilung zufolge 
das geringste Disruptionspotential und umfasst Anwendungen, die menschliche 
Akteure im bestehenden System unterstützen. Als konkretes Beispiel für eine 
Anwendung im Bereich Legal Tech 1.0. nennt Goodenough die computerunter-
stützte Sichtung und Aufbereitung großer Datensätze („E-Discovery“). Die 
nächste technologische Entwicklungsstufe (Legal Tech 2.0) beginnt, menschli-
che Akteure im bestehenden System zu ersetzen, indem Computerprogramme 
die Aufgaben von Rechtsdienstleistern übernehmen. Legal Tech 3.0 ersetzt auf 
der letzten Disruptionsstufe nicht nur menschliche Akteure, sondern revolutio-
niert das gesamte bestehende System. Goodenough nennt beispielsweise die 
Möglichkeit eines Steuerrechts, das von vornherein in Computercode geschrie-
ben wird und dadurch vollständig von computerbasierten Systemen interpretiert 
und vollstreckt werden kann.

Eine 2016 erschienene Studie des Bucerius Center on Legal Professions und 
The Boston Consulting Group, die sich mit den Auswirkungen von Legal Tech 
auf das anwaltliche Geschäftsmodell auseinandersetzt, kategorisiert hingegen 
Legal Tech-Anwendungen anhand ihres technologischen Entwicklungsgrads.17 
Die Studie unterteilt die bestehenden Technologien in drei verschiedene Katego-
rien. Die erste Kategorie ist demnach die Enabler-Software, die die grundlegende 
Infrastruktur der Kanzlei bereitstellt.18 Dazu gehören beispielsweise Cybersecu-
rity- und Cloud-Lösungen. In die zweite Kategorie fallen sog. Support Process 
Solutions, die zu einer Effizienzsteigerung der anwaltlichen Tätigkeit führen sol-
len wie etwa technologische Lösungen in den Bereichen Case Management, Per-

16 S. zum Folgenden Goodenough, Legal Technology 3.0, in: Huffington Post vom 6. April 
2015. Eine ähnliche Differenzierung nach dem Veränderungspotential von Legal Tech findet 
sich bei Wagner, Legal Tech und Legal Robots, 2020, S.  16; Wagner, BB 2017, 898. Unter 
Disruption ist dabei ein Prozess zu verstehen, bei dem ein bestehender Markt oder ein beste-
hendes System durch eine stark wachsende Innovation abgelöst wird, https://www.gruen 
derszene.de/lexikon/begriffe/disruption?interstitial (Stand: 8.3.2021); vgl. auch https://www.
duden.de/rechtschreibung/disruptiv (Stand: 8.3.2021). 

17 Veith/Wenzler/Hartung et al., How Legal Technology Will Change the Business of Law, 
2016, S.  4.

18 Ebd.



9I. Legal Tech

sonalentwicklung oder Wissensmanagement.19 Die dritte Kategorie der sog. Sub-
stantive Law Solutions bezeichnet hingegen technologische Anwendungen, die 
die anwaltliche Leistungserbringung unmittelbar unterstützen oder ersetzen.20 
Solche Anwendungen können von der Bereitstellung von standardisierten 
Rechtsdienstleistungen für den Massenmarkt bis hin zu der auf Künstlicher Intel-
ligenz basierten Analyse von Rechtsproblemen reichen.

Allerdings ist auch an diesen zwei Einteilungen auszusetzen, dass es für die 
Frage nach dem Regelungsbedürfnis für die Erbringung von Rechtsdienstleis-
tungen durch nicht-anwaltliche Legal Tech-Anbieter nicht zwangsläufig auf den 
technologischen Entwicklungsgrad oder auf das Disruptionspotential einer Legal 
Tech-Anwendung ankommt.

d) Differenzierung nach den Auswirkungen auf das anwaltliche 
Geschäftsmodell und den Kernbereich juristischer Tätigkeit

Damit der Schutz der Rechtssuchenden sowie der Schutz der geordneten Rechts-
pflege bzw. des Rechtsguts „Recht“ tangiert werden und überhaupt erst ein Re-
gelungsbedürfnis für den Einsatz von Legal Tech entsteht, ist hingegen vor allem 
entscheidend, dass die Legal Tech-Anwendung Tätigkeiten übernimmt, die funk-
tional dem juristischen Kernbereich zugeordnet werden können. 

Wagner zufolge ist dabei unter dem Kernbereich juristischer Tätigkeit die 
Sachverhaltsaufklärung, juristische Recherche, Subsumtion und rechtliche Beur-
teilung, Vertrags- und sonstige rechtliche Gestaltung sowie Transaktions- und 
Verfahrenshandlungen zu verstehen.21 Eine ähnliche funktionale Differenzierung 
nimmt Hartung vor, indem er Legal Tech-Anwendungen nach ihrem jeweiligen 
Einfluss auf das anwaltliche Geschäftsmodell einteilt.22 Dabei lassen sich im We-
sentlichen zwei Kategorien bilden. Die erste Kategorie „Office Tech“ betrifft nur 
die Büroorganisation und hat kaum Einfluss auf das anwaltliche Geschäftsmo-

19 Veith/Wenzler/Hartung et al., How Legal Technology Will Change the Business of Law, 
2016, S.  5.

20 Ebd.
21 Wagner, Legal Tech und Legal Robots, 2020, S.  16; vgl. Wagner, BB 2017, 898, (899 ff.). 

Wagner führt darüber hinaus den Begriff des „Legal Robot“ ein. Diesen zeichnet aus, dass er in 
der Lage ist, zu einem Sachverhalt eine rechtliche Beurteilung abzugeben, die nicht bereits im 
Vorfeld getroffen und mit möglichen Antworten des Nutzers zu Sachverhaltsfragen verknüpft 
wurde, Wagner, Legal Tech und Legal Robots, 2020, S.  55; Wagner, BB 2017, 898 (902).

22 Hartung, Gedanken zu Legal Tech und Digitalisierung, in: Hartung/Bues/Halbleib 
(Hrsg.), Legal Tech: Die Digitalisierung des Rechtsmarkts, 2018, S.  5 (8); vgl. Wenzler, Big 
Law & Legal Tech, in: Hartung/Bues/Halbleib (Hrsg.), Legal Tech: Die Digitalisierung des 
Rechtsmarkts, 2018, S.  77 (78). Weitere funktionale Differenzierungen finden sich bei Kilian, 
NJW 2017, 3043 (3049) und Fiedler/Grupp, DB 2017, 1071 ff.
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dell.23 Konkrete Beispiele hierfür sind etwa elektronische Akten oder Dateima-
nagement-Systeme.24 „Legal Tech“ im eigentlichen Sinne stellt demgegenüber 
nur die zweite Kategorie von Anwendungen dar, die unmittelbar die juristische 
Leistungserbringung berühren.25 Unter diesen Begriff von „Legal Tech“ fallen 
beispielsweise Anwendungen zur automatisierten Dokumenten- oder Schriftsat-
zerstellung.26

Da diese funktionalen Differenzierungen am besten das Regelungsbedürfnis 
von Legal Tech zum Ausdruck bringen, soll daher im Folgenden ebenfalls an 
eine funktionale Begriffsbestimmung angeknüpft werden. Für den weiteren Ver-
lauf der Untersuchung sind daher unter dem Begriff „Legal Tech“ technologi-
sche Anwendungen zu verstehen, die als automatisierte Rechtsberatungsangebo-
te unmittelbar die juristische Leistungserbringung betreffen. Unter diese Defini-
tion von „Legal Tech“ fallen beispielsweise Softwaresysteme, die eigenständig 
juristische Recherchefragen bearbeiten oder – wie bereits genannt – Schriftsätze 
entwerfen können. Ein weiteres Beispiel für eine Legal Tech-Anwendung wäre 
ferner ein Chatbot, der automatisiert rechtliche Sachverhalte bearbeitet und dem 
Rechtssuchenden damit den Gang zum Rechtsanwalt erspart. 

II. Rechtsanwalt

Als zweites ist der Begriff des „Rechtsanwalts“ näher zu definieren. Für die Be-
stimmung dieses Begriffs muss dabei je nachdem, ob der Begriff des „Rechtsan-
walts“ im Kontext des deutschen Rechts (1) oder aber in Bezug auf ausländische 
Rechtsordnungen bzw. das Unionsrecht verwendet wird (2), differenziert werden. 
Für die Zwecke der Begriffsdefinierung kommt es zudem allein auf die formalen 
Voraussetzungen für die Tätigkeit als Rechtsanwalt an und weniger auf die gene-
relle Bedeutung und Stellenwert des Rechtsanwaltsberufs in der jeweiligen 
Rechtsordnung.

23 Ebd.
24 Hartung, Gedanken zu Legal Tech und Digitalisierung, in: Hartung/Bues/Halbleib 

(Hrsg.), Legal Tech: Die Digitalisierung des Rechtsmarkts, 2018, S.  5 (8).
25 Hartung, ebd.; vgl. Wenzler, Big Law & Legal Tech, in: Hartung/Bues/Halbleib (Hrsg.), 

Legal Tech: Die Digitalisierung des Rechtsmarkts, 2018, S.  77 (78).
26 Hartung, ebd.
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